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Regeste

Asylwiderruf

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Am 1. März 2019 ist eine Teilrevision des AsylG in Kraft getreten (AS 2016 3101); für das
vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen
zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 1.4
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und aArt. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3.1
Gemäss Art. 63 Abs. 1 Bst. a AsylG wird die Flüchtlingseigenschaft aberkannt, wenn die
ausländische Person die Flüchtlingseigenschaft durch falsche Angaben oder Verschweigen
wesentlicher Tatsachen erschlichen hat.



E. 3.2
Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass Aufgrund des vorliegenden Strafbefehls
vom 7. April 2020 - mit dem der Beschwerdeführer wegen versuchter Täuschung im
Bereich Scheinehe (Art. 118 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB) rechtskräftig
verurteilt worden sei - die Voraussetzungen für eine Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft und den Widerruf des Asyls im Sinne von Art. 63 Abs. 1 Bst. a
AsylG erfüllt seien. Die in der Stellungnahme vom 16. November 2020 gemachten
Ausführungen (vgl. Sachverhalt Bst. K.), seien nicht geeignet, um zu einer anderen
Einschätzung zu gelangen. So hätten namentlich die Einwände betreffend Beweislage
respektive Beweiswürdigung im Rahmen des Strafverfahrens geltend gemacht werden
müssen. Zudem seien die zuständigen Strafbehörden durchaus in der Lage, Anzeigen aus
Rache von begründeten Anzeigen zu unterscheiden.

E. 3.3
Der Beschwerdeführer stellt dem - neben Wiederholungen der bereits in seiner
Stellungnahme vom 16. November 2020 vorgebrachten Argumente (vgl. Sachverhalt Bst.
K.) - entgegen, tatsächlich habe er es sich selbst zuzuschreiben, dass er nach Eröffnung des
Strafbefehls keine Schritte unternommen habe und dieser somit in Rechtskraft erwachsen
sei. Dies dürfe jedoch nicht bedeuten, dass er den Sachverhalt im Strafbefehl auch für alle
anderen Belange mit weit schwerwiegenderen Konsequenzen für sein Leben gegen sich
gelten lassen müsse, ohne dass jemals geprüft werde, wie dieser Vorwurf zustande
gekommen sei und ob dieser einer genaueren Prüfung standhalte. Die Ausführungen des
SEM liessen darauf schliessen, dass es keine Ahnung habe, auf was sich der Vorwurf der
Scheinehe tatsächlich stützte. Angesichts der äusseren Umstände, die alles andere als den
Schluss auf das Vorliegen einer Scheinehe nahelegen würden, erscheine es nun als
überspitzt formalistisch, ihm lediglich die Rechtskraft des Strafbefehls entgegenzuhalten.
Anders als das SEM, gehe er jedenfalls davon aus, dass dem Strafbefehl einzig die
Äusserungen seiner Frau zugrunde liegen würden, die diese aus Wut beziehungsweise
Enttäuschung oder zwecks einer besseren Position in den familienrechtlichen Verfahren
gemacht habe. Zur Prüfung der Beweislage werde daher beantragt, die dem Strafbefehl
zugrundeliegenden Akten beizuziehen. Es werde sich erweisen, dass keine objektiven
Umstände den Schluss zuliessen, es habe sich bei der mehrjährigen Beziehung zu seiner
Ehefrau um eine Scheinehe gehandelt.

E. 4.1
Das SEM begründet den Widerruf des Asyls und die Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft einzig damit, dass der Beschwerdeführer mittels einer Scheinehe
respektive Umgehungsehe den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft erschlichen habe.

E. 4.2
Vorab ist festzuhalten, dass eine Scheinehe einen Anwendungsfall des Asylwiderrufs
beziehungsweise der Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a
AsylG darstellen kann. Für die Auslegung des Begriffs der Scheinehe ist die
ausländerrechtliche Rechtsprechung heranzuziehen.

E. 4.3
Eine Scheinehe liegt in diesem Zusammenhang gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung vor, wenn eine Ehe einzig und allein eingegangen wurde, um die



ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen (vgl. BGE 121 II 97 E. 3b). Es reicht
folglich nicht aus, dass auch ausländerrechtliche Motive den Eheschluss beeinflusst haben.
Erforderlich ist vielmehr, dass der Wille zur Führung der Lebensgemeinschaft im Sinne
einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen und spirituellen Verbindung
zumindest bei einem der Ehepartner fehlt (vgl. Urteil des BGer 2C_959/2017 vom 13. April
2018 E. 5.2).

E. 4.4
Das Vorliegen einer Scheinehe darf aufgrund des damit verbundenen Eingriffs in die
Ehefreiheit nicht leichthin angenommen werden. Das Vorliegen einer Scheinehe entzieht
sich in der Regel dem direkten Beweis, weshalb der Sachverhalt durch eine Würdigung von
Indizien erstellt werden muss; letztere müssen klar und konkret sein (vgl. Marc Spescha, in:
Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 51 AIG Rz 2
m.w.H.). Es ist aufgrund der Gesamtheit der Umstände des Eheschlusses und der Beziehung
zwischen den Ehegatten zu beurteilen, ob eine Scheinehe vorliegt (vgl. Martina Caroni, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, 2010, Art. 51 Rz 11 f. und Spescha, a.a.O., Art. 51 AIG Rz 2, jeweils
m.w.H.).

E. 4.5
Es trifft zwar zu, dass sich der Beschwerdeführer gemäss Strafbefehl vom 7. April 2020 der
versuchten Täuschung im Bereich Scheinehe schuldig gemacht hat und dieser
unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Strafbefehl SEM-Akten 1079683-1/7).
Vor dem Hintergrund jedoch, dass die Staatsanwaltschaft gerade nicht die Vollendung einer
Scheinehe feststellte und eine Scheinehe gemäss Bundesgericht nur bejaht werden kann,
wenn die Ehe einzig und allein zur Umgehung ausländerrechtlicher Bestimmungen
eingegangen wurde, ist vorliegend aufgrund der Gesamtheit der Umstände des Eheschlusses
und der Beziehung zwischen den Ehegatten zu beurteilen, ob eine Scheinehe vorliegt oder
nicht. Das SEM stützt sich indessen - ohne weitere Abklärungen getätigt zu haben - einzig
auf die versuchte Täuschung beziehungsweise auf den Strafbefehl sowie auf Mutmassungen
zur Analyse der Aussagen von B._______ seitens der kantonalen Behörde. Solche
Aussagen können zwar ein gewichtiges Indiz für eine Umgehungsehe darstellen, sind für
sich allein aber nicht ausreichend, sofern die Ehegatten trotzdem beabsichtigten, eine
Lebensgemeinschaft zu begründen (vgl. dazu Caroni, a.a.O., Art. 51 Rz 12). Dass der
Beschwerdeführer die Ehe einzig und allein eingegangen sein soll, um die
ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen, kann nicht bejaht werden. So ist der
Beschwerdeführer namentlich fast gleich alt, wie B._______, wurde die Ehe nicht
unmittelbar nach dem Kennenlernen in die Wege geleitet und dauerte diese schliesslich
über dreieinhalb Jahre. Wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführte, erkämpften sich die
damaligen Ehegatten die Ehe gemeinsam über viele Hürden und einen langen Zeitraum
hinweg. Während der Ehe stellte das Bundesverwaltungsgericht sodann fest, dass bei den
Ehegatten sowohl der Wille zum Führen einer Familiengemeinschaft als auch ein
tatsächlich gelebtes Familienleben gegeben waren (vgl. Urteil des BVGer E-4451/2016
vom 6. Juli 2018 insb. E. 7.1 und Sachverhalt Bst. F.). Auch wenn die Ehe inzwischen
geschieden wurde, ist aufgrund der Aktenlage weiterhin davon auszugehen, dass dieser
Wille damals tatsächlich bestanden hat und die Ehe mit Kindern gelebt wurde. Die vom
SEM ebenfalls mit keinem Wort erwähnte Scheidung erfolgte einvernehmlich, auf Antrag
beider Ehegatten, was wohl bei einer ausschliesslichen Scheinehe zugunsten des



Beschwerdeführers nicht zu erwarten gewesen wäre. Ein starkes Indiz gegen eine Scheinehe
sind schliesslich die beiden gemeinsamen Kinder, die in einem Abstand von über zwei
Jahren auf die Welt gekommen sind. Den Akten zufolge lebten die Eltern mit den Kindern
zusammen, weshalb beispielsweise 2017 auch das Gesuch des Beschwerdeführers um
Kantonswechsel in den Wohnkanton von B._______ bewilligt wurde (z. B. SEM-Akten
C3/1 und die ohne Aktennummer im Dossier N [...] abgelegte Verfügung vom 2. Oktober
2017 betreffend Kantonswechsel). Dass sich schliesslich die Beziehung nach der Geburt
des zweiten Kindes verschlechtert haben und es deshalb zur Trennung gekommen sein soll,
ist eine plausible Erklärung.

E. 4.6
In Würdigung dieser Elemente ist zwar dem SEM dahingehend zuzustimmen, dass die Ehe
möglicherweise auch zum Zweck der Verschaffung eines Bleiberechts eingegangen wurde.
Trotz dieses Umstandes ist aber aufgrund der substanziellen Anhaltspunkte, wonach der
Beschwerdeführer und B._______ darüber hinaus auch eine auf Dauer ausgerichtete
Lebensgemeinschaft eingehen wollten, das Bestehen einer Scheinehe zu verneinen. Dem
Beschwerdeführer kann folglich nicht vorgeworfen werden, er habe die
Flüchtlingseigenschaft durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen
erschlichen.

E. 5
Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft daher zu Unrecht aberkannt und das Asyl zu
Unrecht widerrufen. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Verfügung des SEM
vom 27. November 2020 ist aufzuheben.

E. 6.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 6.2
Der obsiegenden Partei ist eine Parteientschädigung für die ihr notwendigerweise
erwachsenen Parteikosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG sowie Art. 7 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Seitens der Rechtsvertretung wurde
keine Kostennote eingereicht. Auf die Nachforderung einer solchen kann indes verzichtet
werden, da im vorliegenden Verfahren der Aufwand zuverlässig abgeschätzt werden kann
(vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die vom SEM zu entrichtende Parteientschädigung ist von
Amtes wegen und in Berücksichtigung der massgeblichen Bemessungsfaktoren (vgl. Art. 8
ff. VGKE) auf Fr. 880.- festzusetzen.

E. 6.3
Die Anträge betreffend Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und unentgeltliche
Rechtsverbeiständung werden mit dem vorliegenden Urteil gegenstandslos. (Dispositiv
nächste Seite)
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